
14. Januar 2021  Nr. 01/02

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

ich wünsche Ihnen allen ein gutes, erfolgreiches und vor allem gesundes Neues Jahr 2021.
Sehr gerne hätten wir Ihnen anlässlich des Bürgerneujahrsempfangs wie gewohnt einen Bilderrückblick von den  
Ereignissen des vergangenen Jahres gezeigt und Ihnen eine Vorausschau auf anstehende Projekte in 2021 gegeben. 
Da dies bekanntermaßen nicht möglich ist, haben wir Ihnen als digitale Alternative drei Präsentation vorbereitet, die 
wir auf die Startseite unserer homepage unter www.frickingen.de eingestellt haben. Wir wünschen Ihnen unterhalt-
same und informative Minuten.

Ihr Jürgen Stukle, Bürgermeister
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Wichtige Rufnummern – Informationen E-Mail: info@frickingen.de
Internet: www.Frickingen.de

Tüftler Werkstatt Museum in Altheim 
Hauptstr. 1
Öffnungszeiten: 
Sonn-  und feiertags 10.30 – 12.00 Uhr
Bodensee-Obstmuseum in Frickingen 
Kirchstraße 9
Öffnungszeiten: 
Sonn-  und feiertags 10.30 - 12.00 Uhr
Gerber Museum zur Lohmühle in Leustetten
Dorfstr.  14
Öffnungszeiten:
Sonn- und feiertags 10.30 - 12.00 Uhr
Während der Corona Pandemie  
bleiben die Museen geschlossen 07554/983030
Naturerlebnisbad 
Leustetten  07554/9864717
Wirtschaftsförderung
Bodenseekreis GmbH, 
Marian Duram, Heiligenbreite 34,
88662 Überlingen Tel. 07551/9471937
Wasserversorgung 07554/471
Wassermeister Markus Unger 0171/2740014
Stromversorgung STADTWERK AM SEE  
Kundenberatung, Abrechnung kostenfrei  
 0800/505 2000 
Störfallnummer kostenfrei 0800/505 3333

Ärzte
Gemeinschaftspraxis Dr. Konrad Bäuerle &  
Julia Veil  07554/9865385
Hausärztlich internistische Praxis
Sylvain Behrenberg 07554/7939709
Dr. med. Frank Jürgensen  07554/2104455
Zahnarzt 
Dr. Moritz Geiger 07554/8501
Praxis für Ergotherapie 0171/8366209
Cornelia Christiana Winkler 07554/9600 
Reittherapie
Heidi Vogler, Reittherapeutin  0176/31763624 
Praxis für Psychotherapie   
Ruth-Anne Feinäugle 07554/9896482
Krankengymnastik
Physioteam Joos 07554/987199
Helge Weissenborn, Elke Gehrum-Bußmann
 07554/989552
Eurythmie Gerhild Bee  07554/9891914
Heileurythmie Praxis Geraldine Winter
 07554/8865
Heilpraktiker Clemens Steiner 07554/9872981
Heilpraktikerin/ 
Psychotherapie Mirjana Allweier 0172/3063584
Entspannungstherapie, Pädagogik 
Daniela Krumpak 07554/9879969
Atlasbehandlung  
Britta Hogg-Rechtsteiner     07554/987936
Logopädie
Hélène Mayer 07554 9897867

Tierarzt
Fleischbeschauer Dr. Stark 07553/8637
Tierarzt Dr. Stark 07553/8637
Tierarzt Dr. Merk, Frickingen 07554/226
Tierkörperbeseitigung, Orsingen 07774/93390

Apotheken
Salem
Ratsapotheke, Bahnhofstr. 1 07553/8773
Schlossseeapotheke  07553/8285600
Heiligenberg
Schlossapotheke 07554/250
Den jeweiligen Wochenend- bzw. Notdienst können Sie 
dem Wochenblatt und dem Südkurier entnehmen.

Notrufe
Polizei-Notruf 110
Salem 07553/82690
Überlingen 07551/8040

Rettungsdienst und Feuerwehr 112
Kommandant Josef Kessler 07554/276
 07554 / 990505

Rettungsdienst und Notarzt 112
Rettungsleitstelle und 
Krankentransport 19222

allg. ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Zahnärztl. Notfalldienst 01805/911620
(Festnetzpreis 14 ct/min., Mobilfunkpreise 
max. 42 ct/min; Bandansage

Soziale Dienste
Miteinander Bürger-Selbsthilfe
Frickingen e.V. (Anrufbeantworter)  07554/9830-50

Sozialstation Bodensee
Pflegestützpunkt Frickingen
Sprechzeiten im Rathaus: 
Montag und Mittwoch, 14 bis 16 Uhr
Telefon:  07554/9830-53

Generation 60+
Hr. Karl-Heinz Hofele 07554/8733

Freundeskreis Suchtkranke
Mimmenhausen, Kirchgasse 1
Dienstag 20.00 Uhr 0170/8074899
Heiligenberg 07554/8129

Hospizgruppe Salem 07553/6667

VdK-Ortsverband Frickingen & 
Kreisseniorenrat
Hans-Peter Kliemchen, Tel. + Fax 07554/8745

AWO Frauen- und Kinderschutzhaus
Beschützendes Haus Bodenseekreis
 07541/4893626

Sonstige Dienste/Einrichtungen

Kirchen
Kath. Pfarrbüro Frickingen 07553/91 99 44 23 
Fax  07553/ 91 99 44 48
Kath. Pfarramt Salem  07553/ 91 99 44 0 
Kath. Pfarrbüro Röhrenbach    07553/ 91 99 44 22 
Ev. Pfarramt Salem 07553 280
Fax: 07553 6408 

Schornsteinfeger
Mark Gruber  07552 / 3959300
Heiligenholz 11, Heiligenberg

Bestattungen:
Markus Allweier 07554/461

Dorfhelferinneneinsatzleitung
Ulrike Stark 07554/983020
oder Heike Senger 07771/87591477

Postagentur in Altheim
Mo. + Di. 14.00 – 16.30 Uhr
Mi. 9.00 – 11.30 Uhr

Amtsblatt der Gemeinde Frickingen / Impressum
Herausgeber und verantwortl. für  den redaktionellen Teil: Bürgermeisteramt Frickingen (Rathaus), 88699 Frickingen, Tel. 07554/98300. 
Für den Anzeigenteil/Druck: Primo-Verlag  Anton Stähle GmbH & Co. KG, Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach, Tel. 07771/9317-11, 
Fax 07771/9317-40, E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de

Gemeinde Frickingen, Kirchstraße 7
Bgm. Jürgen Stukle 07554/98300
Sekretariat 07554/98300
Standes- und Meldeamt 07554/983020
Bau- und Hauptamt 07554/983040
Kasse/Steueramt 07554/983060
Finanzverwaltung 07554/983070
Tourismus/Kultur 07554/983030
Fax: 07554/983012

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung:
Montag – Freitag 08.00 – 12.00 Uhr 
Montag 14.00 – 16.00 Uhr 
Mittwoch 14.00 – 18.00 Uhr

Sprechstunden des Bürgermeisters:
Montag – Freitag nach Terminabsprache

1. Bürgermeisterstellvertreter (privat)
Herr Walter Städele 07554/9566

2. Bürgermeisterstellvertreter (privat)
Herr Michael Baader 07554/9203 

Ortsvorsteherin Leustetten
Frau Antoinette Kieback
Sprechstunden:
nach telef. Vereinbarung. 07554/9651

Abwasserzweckverband:
Betriebsleiter
Heino Harmsen 07554/1260

Bauhof:
Bauhofleiter
Martin Barth 0151/18932775

Forstverwaltung:
Förster Walter Städele 07554/9223

Gemeindehallen
Benvenut-Stengele-Haus 07554/97165 
in Altheim
Hallenmeister Jürgen Rauscher  0176 / 85608807
Graf-Burchard-Halle 07554/14 47 
in Frickingen
Hallenmeister
Bernhard Maurer 0175/4642717
Altes Schulhaus
in Leustetten 07554/9651

Kinderbetreuungseinrichtungen/Schule
Kath. Kindergarten, 
Frickingen 07554/505
Kinderhaus 
Altheim 07554/8682
Waldorfkindergarten 07554/990859
Frickingen
Kinderkrippe Altheim 07554/9865675
Grundschule Frickingen 07554/8520
Familientreff
Fr. Monkos 07554/9898833
Tagesmüttervermittlung
Katarina Schulz 07553/7932

Müllabfuhr jeden Mittwoch im Wechsel, 
Biomüll/Restmüll siehe Abfuhrplan. 
Fragen zum Müll? 07541/2045199

Wertstoffhof in Frickingen:
Container für Altglas, Altpapier, Metall + Dosen 
Auch Anlieferung von Altkleidern möglich 
Öffnungszeiten:
Freitags 15.00 – 17.00 Uhr 
Samstags 09.00 – 12.00 Uhr
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Mitteilungen der Gemeinde

Standesamtsnachrichten  
Eheschließung: 
08.01.2021, Anna-Maria Sayman geb. Ruther 
und Arif Sayman,
Lindenstraße 14, Frickingen 

Zum Neuen Jahr: 
„Freuen wir uns darauf, wie wir uns freu-
en, wenn uns ein Kind geboren wird. La-
chen wir es an, das neue Jahr, lächeln wir 
ihm zu!“ – Charles Dickens 
  
Der Familientreff wünscht euch allen ein 
glückliches und gesundes Neues Jahr! 
Hoffentlich konntet ihr es in dem ein oder 
anderen Moment bereits anlächeln.... 

Im Moment müssen unsere Angebote lei-
der ruhen – bei Fragen rund um das Thema 
Kinder, Familie, Eltern... sind wir natürlich für 
euch da. Im persönlichen Gespräch oder am 
Telefon – nehmt gerne Kontakt zu uns auf. 
Treffleitung Hannah Monkos, hannah.mon-
kos@bodenseekreis.de Tel. 0159-04204023 

Familientreff 
Frickingen     

Corona-Maßnahmen 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
seit Montag gelten die neuen, verschärften 
Corona-Regelungen.
Der Lockdown wurde verlängert, denn das 
Infektionsgeschehen insgesamt ist immer 
noch zu hoch.

Die entsprechenden Verordnungen haben 
wir zum Abruf wieder auf unserer homepage 
für Sie hinterlegt.
Bitte beachten Sie so konsequent und vor-
bildlich wie bisher die aktuellen Vorschriften 
und Regeln.
Ich danke Ihnen für ihr verantwortungsbe-
wusstes Verhalten.

Mit Rücksichtnahme, im respektvollen Mit-
einander, in der Solidarität werden wir diese 
Pandemie meistern.

Bleiben Sie achtsam und zuversichtlich 

Ihr Jürgen Stukle
Bürgermeister
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Fundsachen 
- Handy‘s 
- Brille 
- verschiedene Schlüssel 
Infos erhalten Sie bei Frau Lohr, Tel. 9830-10 
 

 
Neujahrsgruß aus Leustetten 
Du kannst den Sturm nicht beruhigen. Du 
kannst versuchen, selbst ruhig zu bleiben. 
Warte, bis der Sturm vorüberzieht, denn 
nach jedem Sturm folgen wieder sonnige 
Zeiten. – (Verfasser unbekannt) 
  
Hoffen wir, dass dem Sturm aus dem alten 
Jahr bald die Luft ausgeht und wir uns wie-
der frei bewegen und die sonnigen Zeiten 
genießen können. 
  
Im Namen des Ortschaftsrates danke ich Al-
len, die sich in dem vergangenen Jahr ver-
antwortungsbewusst für das Wohl und die 
Gemeinschaft unseres liebenswerten Leus-
tetten eingesetzt haben, sei es durch Nach-
barschaftshilfe und ehrenamtliches, soziales 
oder pflegerisches Engagement. Sowohl die 
Verordnungen mit dem Lockdown, als auch 
die Straßenbaumaßnahmen zwangen uns 
Leustetter mit viel Verständnis und Geduld 
neue Wege zu gehen. 
  
Lasst uns weiterhin verantwortungsvoll mit-
einander umgehen. 
Ich wünsche ein gesegnetes, gesundes 
und erfolgreiches Jahr 2021. 

Ihre Ortsvorsteherin 

Antoinette Kieback 
und Ortschaftsrat 

GutscheinKarte 
für Einkaufs-Erlebnisse in Frickingen 
Die neue GutscheinKarte, die bisher bei  
6 Akzeptanzstellen in Frickingen eingelöst 
werden kann, ist im Rathaus Frickingen er-
hältlich. 
Es können Beträge zwischen 5 und 150 EUR 
aufgeladen werden.
Bei Interesse bitten wir um telefonische Ter-
minvereinbarung.
Weitere Informationen unter
www.frickingen.de/Gutscheinkarte 
  

 
 

Amtliche  
Bekanntmachungen

Öffentliche Festsetzung der 
Grundsteuer für das Jahr 2021 
In dieser Woche wurden die Grundsteuerbe-
scheide für das Jahr 2021 zugestellt. Die He-
besätze der Grundsteuer A mit 320 v.H. und 
der Grundsteuer B mit 320 v.H. bleiben 2021 
unverändert. 

Für diejenigen Steuerschuldner, die für das 
Kalenderjahr 2021 die gleiche Grundsteuer 
wie im Vorjahr zu entrichten haben, wird 
aufgrund von § 27 Abs. 3 des Grundsteu-
ergesetzes (GrStG) die Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2021 in derselben Höhe wie für 
das Jahr 2020 durch öffentliche Bekanntma-
chung festgesetzt. Für die Steuerschuldner 
treten mit dem Tage der öffentlichen Be-
kanntmachung die gleichen Rechtswirkun-
gen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen 
wäre. 

Dies gilt nicht, wenn Änderungen in der 
sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht 
eintreten. In diesen Fällen ergeht anknüp-
fend an den Messbescheid des Finanzamtes 
ein entsprechender schriftlicher Grundsteu-
erbescheid. 

Die Steuerschuldner werden gebeten, die 
Grundsteuer für 2021 zu den Fälligkeitster-
minen und mit den Beträgen, die sich aus 
dem letzten schriftlichen Grundsteuerbe-
scheid vor Veröffentlichung dieser Bekannt-
machung ergeben, auf eines der in diesem 
Bescheid angegebenen Bankkonten der 
Gemeindekasse zu überweisen oder einzu-
zahlen. Bei Steuerschuldnern, die am SEPA-
Lastschriftverfahren teilnehmen, werden 
die Beträge abgebucht. 

Gegen diese durch öffentliche Bekanntma-

chung bewirkte Steuerfestsetzung kann 
innerhalb eines Monats nach dieser öffentli-
chen Bekanntmachung Widerspruch bei der 
Gemeinde Frickingen, Kirchstr. 7, 88699 Fri-
ckingen erhoben werden. Der Widerspruch 
hat keine aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 1 VwGO). Dies bedeutet, dass 
angeforderte Beträge auch bei Einlegung ei-
nes Widerspruchs fristgerecht zu entrichten 
sind. Bei verspäteter Zahlung treten Säum-
nis- und Vollstreckungsfolgen ein. 
  
gez. Jürgen Stukle
Bürgermeister 
 

 
Einzelanordnung des Regie-
rungspräsidiums Tübingen 

vom 4. Januar 2021, Az.: 33-4/9220.30-3, 
zur Durchführung von Beschlüssen 

der Internationalen Bevollmächtigten-
konferenz 

für die Bodenseefischerei 
  

I. 
Das Regierungspräsidium Tübingen ordnet 
gemäß § 25 Abs. 2 der Bodenseefischerei-
verordnung (BodFischVO) in der Fassung 
vom 18. Dezember 1997 (GBl. 1998, 32), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 18. 
April 2016 (GBl. S. 272), an: 
  
1.  § 2 Absatz 3 BodFischVO wird wie folgt 

geändert: 
  Nicht zugelassen sind schwimmfähige 

Oberähren bei Schwebnetzen, Spann-
sätzen und Forellensätzen sowie mono-
files Netzmaterial bei Trappnetzen. 

  
2.  § 4 Absatz 1 Satz 2 BodFischVO wird wie 

folgt geändert: 
  Vom 1. September bis zur Umstellung 

auf die Winterzeit gilt die Zeitangabe 
des Sonnenaufgangs vom 1. September. 

  
3.  § 5 Absatz 1 BodFischVO wird wie folgt 

geändert: 
  Ein Patentinhaber darf im veranker-

ten Schwebsatz in der Zeit vom 10. 
Januar, 12.00 Uhr, bis 30. April, 12.00 
Uhr, höchstens fünf Netze verwenden. 
Vom 10. Januar bis 31. März dürfen bis 
zu zwei Netze mit mindestens 38 mm 
Maschenweite und drei Netze mit min-
destens 40 mm Maschenweite, vom 1. 
April bis 30. April bis zu fünf Netze mit 
mindestens 38 mm Maschenweite ver-
wendet werden. Diese sind zu maximal 
zwei Sätzen zu verbinden und an bei-
den Enden zu verankern. Der einzelne 
Satz muss mindestens zwei Schwebnet-
ze umfassen. Verankerte Schwebsätze 
dürfen an Sonn- und Feiertagen nicht 
gehoben werden. Zwischen veranker-
ten Schwebsätzen sowie zu Spann- und 
Forellensätzen ist ein Abstand von min-
destens 200 m einzuhalten. 

  
4.  § 5 Absatz 2, Nummern 1 bis 4 BodFisch-

VO werden wie folgt geändert: 
 1.   in der Zeit vom 30. April, 12.00 Uhr, 

bis zum 1. Juli, 12.00 Uhr, bis zu fünf 

Kundenselbstablesung der 
Wasserzähler – letzter  
Termin: 18.01.2021 
Wir bitten alle Hauseigentümer, die 
ihren Wasserzählerstand noch nicht 
übermittelt haben, dies bis spätestens 
18.01.2021  nachzuholen. 
Der Zählerstand kann über das Internet 
unter www.frickingen.de erfasst werden 
oder indem Sie die ausgefüllte Selbstab-
lesekarte direkt im Rathaus abgeben (bit-
te nicht mehr verschicken). Telefonisch 
oder per E-Mail ist eine Mitteilung eben-
falls möglich (Tel.-Nr. 07554/9830-60, 
E-Mail: Ingrid.Hoerth@Frickingen.de). 

Bei fehlendem Rücklauf bis zum o.g. Ter-
min wird der Verbrauch geschätzt. Fal-
sche oder fehlende Angaben können erst 
bei der nächsten Verbrauchsabrechnung 
berichtigt werden. 

Ihre Gemeindeverwaltung Frickingen
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Netze mit mindestens 38 mm Ma-
schenweite, 

 2.   in der Zeit vom 1. Juli, 12.00 Uhr bis 
zum 1. August, 12.00 Uhr bis zu vier 
Netze mit mindestens 38 mm Ma-
schenweite und ein Netz mit mindes-
tens 40 mm Maschenweite, 

 3.   in der Zeit vom 1. August, 12.00 Uhr, 
bis zum 1. September, 12.00 Uhr, bis 
zu zwei Netze mit mindestens 38 mm 
Maschenweite und bis zu drei Netze 
mit mindestens 40 mm Maschenwei-
te, 

 4.   in der Zeit vom 1. September, 12.00 
Uhr, bis zum 15. Oktober, 12.00 Uhr, 
bis zu fünf Netze mit mindestens 40 
mm Maschenweite. 

  
5.  § 5 Absatz 5 Satz 1 BodFischVO wird wie 

folgt geändert: 
  Freitreibende Schwebsätze dürfen von 

Montag bis Donnerstag, und zwar vom 
1. April bis 31. Mai und vom 1. Oktober 
bis 15. Oktober frühestens um 15.00 
Uhr, vom 1. Juni bis 30. September frü-
hestens um 16.00 Uhr gesetzt werden. 

  
6.  In § 5 BodFischVO wird folgender Absatz 

6 angefügt: 
  (6) Abweichend von den Absätzen 1 und 

2 dürfen Alterspatentinhaber bis zur 
Vollendung des 80. Lebensjahres jeweils 
nur ein Netz mit der jeweils kleinsten 
zulässige Mindestmaschenweite ver-
wenden. 

  
7.  § 8 Absatz 1, Nummer 1 BodFischVO 

wird wie folgt geändert: 
 Maschenweite 
 – für den Fang von Barschen
 (Barschnetze): 28–32 mm 
 – für den Fang von Felchen
 (Felchennetze) 38–44 mm 
 – für den Fang von Hechten, 
  Zandern, Brachsen und anderen 
 großwüchsigen Fischarten
 (Großfischnetze): mindestens 50 mm; 
  
8.  § 8 Absatz 1, Nummer 4 BodFischVO 

wird wie folgt geändert: 
  Netzhöhe höchstens 2 m, Großfischnet-

ze höchstens 4 m. 
  
9.  § 8 Absatz 2 BodFischVO wird aufgeho-

ben. 
  
10.   § 8 Absatz 3, Nummer 2 BodFischVO 

wird wie folgt geändert: 
  vom 10. Februar bis 20. April, 12.00 Uhr, 

und vom 10. Mai, 12.00 Uhr, bis 15. Okto-
ber, 12.00 Uhr, sechs Barsch- und sechs 
Felchennetze; vom 15. Oktober, 12.00 
Uhr, bis 14. November, 12.00 Uhr, dürfen 
nur Barschnetze gesetzt werden, 

  
11.   § 8 Absatz 3, Nummer 3 BodFischVO 

wird aufgehoben. 
  
12.   § 8 Absatz 3, Nummer 4 BodFischVO 

wird wie folgt geändert: 
  acht Großfischnetze, die vom 1. April, 

12.00 Uhr, bis zum 31. Mai, 12.00 Uhr, auf 
der Halde nur ohne Gefährdung ausge-
wiesener Zanderlaichplätze verwendet 

und vom 1. November bis zum 10. Janu-
ar, 12.00 Uhr, nur im Hohen See gesetzt 
werden dürfen. 

  
13.   In § 8 Absatz 4 BodFischVO wird folgen-

de Nummer 5 angefügt: 
 5.   Nach Ende der Barschschonzeit 

(10. Mai) bis 30. September dürfen 
Barschnetze maximal bis zu einer 
Wassertiefe von 20 Metern gesetzt 
werden. 

  
14.   § 9 Absatz 1 Satz 1 BodFischVO wird wie 

folgt geändert: 
  Ein Patentinhaber darf jeweils bis zu 

zwei Trappnetze verwenden. 
  
15.   § 12 Absatz 3 BodFischVO wird wie folgt 

geändert: 
  Die Angelgeräte müssen ständig be-

aufsichtigt sein. Beim Fischen mit der 
Wurf rute (Spinnangel) ist von Netzen, 
Reusen und Legschnüren ein Abstand 
von mindestens 50 m einzuhalten. Bei 
der Ausübung der Fischerei mit anderen 
Angelgeräten soll von Netzen, Reusen 
und Legschnüren ein Mindestabstand 
von 25 m eingehalten werden. Das Wer-
fen mit der Hegene ist untersagt. 

  
16.  § 16 Absatz 1 BodFischVO: 
  Das Mindestmaß für alle Felchenarten 

und den Seesaibling wird aufgehoben. 
  Das Mindestmaß für die Äsche wird auf 

35 cm festgesetzt. 
  
17.   § 16 Absatz 4 BodFischVO wird wie folgt 

geändert: 
  Gefangene Kaulbarsche sind anzulan-

den. 
  
18.   § 16 Absatz 6 BodFischVO wird wie folgt 

geändert: 
  Ein Fischer darf mit den für die Angel-

fischerei zugelassenen Fanggeräten je 
Tag höchstens 30 Barsche, 12 Felchen 
und 5 Seesaiblinge fangen. In der Zeit 
vom 10. Mai bis 15. September sind nur 
Barsche über 13 cm Körperlänge, in der 
übrigen Zeit alle Barsche anzulanden. 
Felchen und Seesaiblinge sind außer-
halb ihrer jeweiligen Schonzeit anzu-
landen. In Bezug auf damit verbundene 
Pflichten zur Führung der Fangstatistik 
gelten die in den Patent- und Erlaubnis-
verträgen getroffenen Regelungen. 

 
19.  § 18, Satz 1 BodFischVO wird wie folgt 

geändert:
  Als Beifang gelten untermaßige Fische 

sowie während der Schonzeit gefange-
ne Fische und Felchen in Barschnetzen. 

  
20.   Die übrigen Bestimmungen der Bod-

FischVO bleiben unberührt. 
  
21.   Die Anordnung tritt am 10. Januar 

2021 in Kraft und gilt bis zur einer Än-
derung der Beschlüsse der Internationa-
len Bevollmächtigtenkonferenz für die 
Bodenseefischerei oder einer Änderung 
der BodFischVO bezüglich der vorste-
hend benannten Regelungen, längstens 
jedoch bis zum 31. Dezember 2022. 

III. 
Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
beim Verwaltungsgericht in Sigmaringen, 
Karlstraße 13, 72488 Sigmaringen erhoben 
werden. 

gez. Dußling 
  
Diese Anordnung kann mit Begründungs-
text (II.) auf der Webseite ‚Regierungspräsidi-
en Baden-Württemberg‘ (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/Themen/Landwirtschaft/
Seiten/Fischerei.aspx) unter 
‚Rechtliche Grundlagen‘‚Zuständigkeit : 
Tübingen‘ abgerufen 
oder 
im Regierungspräsidium Tübingen, Konrad-
Adenauer-Straße 20, 72072 Tübingen, Zim-
mer W 306, während der Dienstzeiten ein-
gesehen werden. 

 

Landratsamt  
Bodenseekreis

Geflügelpest („Vogelgrippe“): 
Jetzt Stallpflicht für Hausge-
flügel im Bodenseekreis 
Bei einem am Seerhein in Konstanz veren-
det aufgefundenen Schwan wurde das stark 
infektiöse aviäre Influenzavirus (HPAIV) des 
Subtyps H5 nachgewiesen. Nachdem Ende 
Dezember bei einem im Schwarzwald-Baar-
Kreis aufgefundenen Mäusebussard der 
Virustyp H5N8 nachgewiesen worden war, 
ist das Seuchengeschehen nun auch wieder 
am Bodensee angekommen. Der Fund des 
Mäusebussards zeigt, dass neben dem Was-
sergeflügel inzwischen auch andere Wild-
vogelarten wie Greifvögel von diesem Virus 
erfasst sein können. Das Risiko der weiteren 
Ausbreitung in Wasservogelpopulationen 
und des Eintrags in Nutzgeflügelhaltungen 
und Vogelbestände in zoologischen Einrich-
tungen wird daher als hoch eingestuft. Bei 
den derzeit kursierenden Virustypen H5N8, 
H5N5 und H5N3 wurde bisher jedoch keine 
Übertragung auf den Menschen oder auf 
andere Haustiere wie beispielsweise Hunde 
oder Katzen festgestellt. 
Eine Stallpflicht beziehungsweise eine ent-
sprechende Schutzeinrichtung, die einen 
Viruseintrag verhindert, wurde für alle Ge-
flügelhaltungen durch eine Allgemeinverfü-
gung am 11. Januar 2021 für den gesamten 
Bodenseekreis vorgeschrieben. Betroffen 
von dieser Verpflichtung sind sowohl ge-
werbliche Geflügelhaltungen als auch priva-
te und Hobbyhaltungen. 
Die Geflügelhalterinnen und -halter sind 
aufgerufen, alle Maßnahmen zu treffen, die 
einen Kontakt zwischen Wildvögeln und 
Hausgeflügel verhindern. Auch soll auf eine 
Viruseinschleppung insbesondere über Ein-
streu, Futter, Tränke, Geräte und Schuhwerk 
unbedingt geachtet werden. Die vollständige 
Allgemeinverfügung kann auf der Internet-
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seite des Landratsamts Bodenseekreis nach-
gelesen werden: www.bodenseekreis.de/de/
politik-verwaltung/bekanntmachungen/ 
Wer Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhüh-
ner, Rebhühner, Tauben, Truthühner, Wach-
teln oder Laufvögel hält und diese noch 
nicht beim Veterinäramt gemeldet hat, wird 
aufgefordert, dies schnellstmöglich nachzu-
holen. 
Außerdem werden die Bürgerinnen und 
Bürger im Landkreis gebeten, aufgefundene 
verendete oder kranke wildlebende Wasser-
vögel und Greifvögel den jeweiligen Städ-
ten oder Gemeinden zu melden. Die Tiere 
werden dann eingesammelt und im Labor 
untersucht. Die Tiere und Tierkadaver soll-
ten nicht berührt oder vom Fundort entfernt 
werden, um eine weitere Verschleppung der 
Tierseuche zu vermeiden. Außerdem sind 
auffällige Häufungen von Totfunden und 
Erkrankungen von Vögeln jeder Art dem Ve-
terinäramt zu melden. 
Für Fragen steht das Veterinäramt unter der 
Telefonnummer 07541 204-5177 montags 
bis donnerstags von 8:00 bis 12:00 Uhr und 
von 14:00 bis 16:00 Uhr und freitags von 
8:00 bis 12:00 Uhr zur Verfügung. 

Informationen unter: 
www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengesche-
hen/aviaere-influenza-ai-gefluegelpest/ 
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/un-
sere-themen/tierschutz-tiergesundheit/tier-
gesundheit/tierkrankheiten-tierseuchen-
zoonosen/vogelgrippe/ 
www.bodenseekreis.de/de/ordnung-sicher-
heit/tiergesundheit/tierseuchen-erkrankun-
gen/klassische-gefluegelpest/ 
 

Die Vereine berichten

Besuchsdienst und  
Kaffeestammtisch 
Altheim 
Wir vom ökumenischen Besuchsdienst und 
Kaffeestammtisch in Altheim überbrachten 
allen unseren regelmäßigen Besuchten und 
Besuchern in der Adventszeit einen weih-
nachtlichen, selbst gebackenen Gruß. Die 
Übergabe erfolgte unter Einhaltung der be-
stehenden Abstandsregeln und erfreute alle 
Empfänger. 

Mit viel Zuver-
sicht gehen wir 
ins Neue Jahr 
und hoffen, dass 
wir uns bald wie-
dersehen. 

Bis dahin - bleibt 
alle gesund, froh 
und munter. 

Das Team vom 
Besuchsdienst 
und 
Kaffeestammtisch 
Altheim 
 

Mitteilung der Schulen

Gemeinsam aktiv für einen 
guten Zweck 
Wir und die Welt um uns herum   
– Projekt Klasse 7 

Noch bevor uns ein erneuter Lockdown in 
die verfrühten Winterferien zwang, konnten 
unsere Siebtklässler noch ein ganz besonde-
res Projekt erfolgreich durchführen. 

Eine wahre Herzensangelegenheit. 

Das Jahresmotto der Stufe 7 an der GMS Sa-
lem lautet „Wir und die Welt um uns herum!“ 
Mit diesem Leitthema beschäftigten sich alle 
drei 7. Klassen vor Weihnachten auf ganz un-
terschiedlichste Art und Weise. Während im 
vergangenen Jahr die Markdorfer Tafel mit 
einem Weihnachtsprojekt unterstützt wur-
de, entschieden sich die Siebtklässler dieses 
Jahr gleich für zwei Projekte. 

Da der eigentlich geplante Aktionstag „Mit-
machen ist Ehrensache“ des Bodenseekrei-
ses aufgrund der Corona-Bestimmungen 
nicht stattfinden konnte, wurde die alter-
nativ vom Bodenseekreis initiierte Aktion 
„Gemeinsam aktiv für einen guten Zweck“ 
durchgeführt. 

Die SchülerInnen der Klasse 7a und Teilen 
der Klasse 7b haben Anfang Dezember mit 
der Unterstützung zahlreicher Kolleginnen 
und Kollegen wunderschöne Geschenktü-
ten für das Altenheim Wespach hergestellt. 
An verschiedenen Stationen wurden duf-
tende Seifen, glitzernde Weihnachtsbau-
manhänger, winterliche Fensterbilder, bun-
te Teelichtschalen aus Transparentpapier 
und Kleister, Steine mit weihnachtlichen 
Motiven und Grußbotschaften und Weih-
nachtskarten mit ganz persönlichen Grüßen 
jedes Schülers bestückt um vorweihnacht-
liche Freude zu verbreiten. So konnten die 
Geschenke im Rahmen einer kleinen Über-
gabe noch vor dem Lockdown an die Pfle-
gedienstleitung des Altenheims Wespach 
übergeben werden. 

Übergabe der insgesamt 46 liebevoll ge-
packten Geschenktüten am Donnerstag, 
den 10.12. an die Pflegedienstleitung des 
Altenheims Wespach durch Selina Haselmai-
er und Chiara Venturino. 

Die restliche Klasse 7b sowie die Klasse 7c 
arbeiteten zeitgleich einen Tag lang in ver-
schiedenen Betrieben um Spenden für die 
Organisation „Kinder-Krebshilfe Urmel“ zu 
sammeln. Vom Architekturbüro, über Gast-

stätte, Pferdehof, Haustechnik und Flasch-
nerei bis hin zum Messebau, die Vielfalt war 
groß. Trotz Pandemie gaben viele Betriebe 
den Schülern diese Möglichkeit. Andere 
arbeiteten zuhause und erledigten dabei 
handwerkliche oder hauswirtschaftliche 
Arbeiten für die Großeltern oder für Mama 
und Papa. 

Durch diesen tollen Einsatz erarbeiteten die 
SchülerInnen sage und schreibe 1.040 Euro 
für die Kinder-Krebshilfe Urmel!!! Darauf 
sind wir sehr stolz! 
 

 
Berufsschulzentrums  
Radolfzell  
Die Informationsabende aller Vollzeitschul-
arten des Berufsschulzentrums in Radolfzell 
für das Schuljahr 2020/21 werden, den aktu-
ellen Umständen entsprechend, in digitaler 
Form stattfinden. Auf der Homepage der 
Schule (www.bsz-radolfzell.de) ist jeweils 
ein Link zu jeder angebotenen Schulart zu 
finden. Zur Teilnahme ist keine Anmeldung 
nötig. 
Schüler/-innen mit bzw. ohne erfolgrei-
chem Hauptschulabschluss können sich am 
Dienstag, dem 19.01.2021, über weitere Bil-
dungswege informieren. 
Am Mittwoch, dem 20.01.2021, präsentiert 
die Schule entsprechende Informationen 
für Bildungsangebote, die einen mittleren 
Bildungsabschuss voraussetzen bzw. auf 
einen Wechsel von einem allgemeinbilden-
den Gymnasium in ein berufliches Gymna-
sium abzielen. 
An beiden Tagen werden um 19.00 Uhr 
sowie um 20.00 Uhr zielgerichtete Infor-
mationen zu den passenden Schularten 
angeboten. Dabei kann jeweils eine Infor-
mationsveranstaltung zu einer der angebo-
tenen Schularten besucht werden. 
Unentschlossene, für die mehr als zwei 
Schularten in Frage kommen, können sich 
am entsprechenden Tag jeweils ab 18.00 
Uhr von den Abteilungsleitern vorab kurz 
individuell beraten lassen. Wir helfen bei 
der Entscheidungsfindung, welche beiden 
der im Anschluss stattfindenden Informa-
tionsveranstaltungen die passenden sein 
könnten. 

Bitte informieren Sie sich vorab - insbeson-
dere über die Zugangsvoraussetzungen der 
einzelnen Schularten - auf unserer Home-
page (https://www.bsz-radolfzell.de/de/
dienste---informationen/digitale-informati-
onsabende-fuer-das-schuljahr-2021/22). 
 
 

Kirchliche Nachrichten

Kath. Seelsorgeeinheit  
Salem-Heiligenberg 
Gottesdienste 

Samstag, 16. Januar - Vorabend zum 2. 
Sonntag im Jahreskreis -
18:00 Uhr  Mimmenhausen  Hl. Messe



 Donnerstag, 14. Januar 2021 Seite 7

Sonntag, 17. Januar 
- 2. Sonntag im Jahreskreis -  
09:15 Uhr  Münster  Hochamt
(für die Pfarrgemeinden, für verst. Eltern; für 
die armen Seelen)
10:45 Uhr  Röhrenbach  Hl. Messe  
11:15 Uhr  Neufrach  Hl. Messe
(Martha und Uschi Kretz und verstorbene 
Angehörige) 
18:00 Uhr  Frickingen  Hl. Messe
 
Dienstag, 19.01.  
17:15 Uhr  Leutkirch  Rosenkranz  
18:00 Uhr  Leutkirch  Hl. Messe im Anschluss” 
einfach nur beten” bis 19:30 Uhr  
19:00 Uhr  Frickingen  Hl. Messe
(für verstorbene Angehörige) 
 
Mittwoch, 20.01. - Hl. Sebastian -  
19:00 Uhr  Beuren  Hl. Messe  

Donnerstag, 21.01. - Hl. Agnes -  
17:45 Uhr  Röhrenbach  Eucharistische An-
betung
18:00 Uhr  Weildorf  Hl. Messe
(Klaus Härdt, Gérard Koenig)  

Freitag, 22.01. - Hl. Vinzenz -  
18:15 Uhr  Münster  Vesper  
19:00 Uhr  Röhrenbach  Hl. Messe  
  
Termine und Hinweise aus unseren  
Pfarrgemeinden 
Liebe Schwestern und Brüder in unserer 
Seelsorgeeinheit Salem-Heiligenberg und 
weit darüber hinaus, 
ein denkwürdiges Weihnachtsfest liegt 
hinter uns – ganz anders vorbereitet und 
gefeiert als sonst. Aber trotz aller Einschrän-
kungen und unter genauer Beachtung der 
in dieser Zeit notwendigen Regeln konnten 
wir doch Weihnachten feiern. Konnten wir 
daran denken, dass im Stall von Bethlehem 
im kleinen Baby Jesus GOTT selbst unser 
Bruder wurde. 
Deshalb ist es mir ein großes Anliegen, allen 
ein herzliches Vergelts Gott zu sagen, die 
in irgendeiner Weise ihren Beitrag dazu ge-
leistet haben, dass wir Weihnachten feiern 
konnten. 
Eine logistische Meisterleistung haben unse-
re Sekretärinnen erbracht mit der Erfassung 
und Anmeldung der Gottesdienstbesucher 
zwischen dem 24. und dem 27. Dezember – 
online über unsere Homepage und auch per 
Telefon. Das hat hervorragend funktioniert. 
Wir mussten niemand wegschicken. Alle, 
die wollten, hatten die Gelegenheit, über 
die Weihnachtsfeiertage einen Gottesdienst 
mitzufeiern. 
Unsere Mesnerinnen und Mesner haben – 
wie jedes Jahr – unsere Kirchen festlich ge-
schmückt und die Krippen aufgestellt. Bis 
Lichtmess werden unsere Kirchen im weih-
nachtlichen Festschmuck erstrahlen. Ihnen 
und allen, die dabei mitgeholfen haben, ein 
herzliches Dankeschön. 
Ein gemeinsames Singen war leider nicht 
möglich. Aber unsere Organistinnen und 
Organisten haben dafür gesorgt, dass die 
altvertrauten Lieder gespielt wurden, die 
Kantorinnen und Kantoren und die Scho-
la haben stellvertretend für alle gesungen. 
Und viel weihnachtliche Orgelliteratur aus 

alter und neuer Zeit war zu hören. Danke 
dafür! 
Eine ganz wunderbares Geschenk für ganz 
viele Menschen war die Weihnachtstaschen-
Aktion. Ganz viele begeisterte, gerührte 
und erfreute Rückmeldungen sind bei uns 
eingegangen. Unserer Pastoralreferentin 
Verena Kreutter und allen, die sie für diese 
Aktion in Vorbereitung und Durchführung 
gewinnen konnte, vielmals Vergelts Gott! 
Eine Sternsingeraktion wie in den vergan-
genen Jahren ist leider corona-bedingt 
nicht möglich – jedenfalls jetzt nicht. Viel-
leicht aber ist zu Ende der weihnachtlichen 
Festzeit um Lichtmess eine kleine Aktion 
möglich. Wir werden sehen. Aber der Segen-
saufkleber der Sternsinger „20*C+M+B+21“ 
kann nach den Gottesdiensten mitgenom-
men werden. Und die Sternsinger hoffen 
natürlich auch auf Ihre Spende zugunsten 
der diesjährigen Aktion für benachteiligte 
Kinder in der Ukraine. 
Und wie immer haben wir am Silvester-
abend die wunderbaren Worte von Dietrich 
Bonhoeffer gehört, stellvertretend von der 
Schola für alle gesungen 
„Von Guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag“. 
Mit dieser Zuversicht lasst uns die Aufgaben 
des Jahres 2021 anpacken. 
Ich freue mich auf alle Kontakte und Begeg-
nungen, auf welche Weise auch immer. 
  
Herzliche Grüße im Namen des gesamten 
Seelsorgeteams 
Euer Pfarrer Peter Nicola, Dekan 
  
Öffnungszeiten der Pfarrbüros 
Homepage www.kath-salem.de 

Pfarrbüro Salem,   Tel. 0 75 53/91 99 44-0, 
Mail: pfarrbuero.salem@kath-salem.de 
Mo 14:00 – 17:00 Uhr 
Di 11:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr 
Do 08:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr 
Fr 08:00 – 12:00 Uhr 

Pfarrbüro Frickingen, 
Mail: pfarrbuero.frickingen@kath-salem.de 
Tel.: 0 75 53/91 99 44- 23 und 
Tel.: 0 75 53/91 99 44-22 
Di 08:00 – 09:00 Uhr 
Mi 09:00 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr 
Fr 09:00 – 12:00 Uhr 

Pfarrbüro Röhrenbach, 
 Tel: 0 75 53/91 99 44-22 
Mail: pfarrbuero.frickingen@kath-salem.de 
Do 14.00 – 17.00 Uhr 
  
Seelsorgeteam: 
Pfarrer Peter Nicola, Dekan
 Tel.: 0 75 53/91 99 44-10, 
E-Mail: dekan.nicola@kath-salem.de 
  
Pfarrer Volker Blaser, Kooperator  
Tel.: 0 75 53/91 99 44-11 
E-Mail: pfarrer.blaser@kath-salem.de 
  
Verena Kreutter, Pastoralreferentin
Tel:07553/91 99 44-14 
E-Mail: 
pastoralreferentin.kreutter@kath-salem.de 

Bücherei St. Peter und Paul 
Bücherei bleibt geschlossen 
Die Bücherei bleibt bis vorläufig Ende Ja-
nuar geschlossen. Beachten Sie dazu die 
politischen Beschlüsse. Gerne würden wir 
einen Click&Collect-Dienst anbieten, der ist 
aber momentan nur den wissenschaftlichen 
Bibliotheken erlaubt. Sie können sich aber 
schon einmal mit dieser Möglichkeit ver-
traut machen: Im Online-Katalog 
www.bibkat.de/salem-neufrach können Sie 
recherchieren und vormerken. Die nicht 
ausgeliehenen Medien stellen wir für Sie 
zusammen, so dass der Kontakt/Aufenthalt 
in der Bücherei auf ein Minimum beschränkt 
wird. Wir hoffen sehr, dass sich die Corona-
Lage entscheidend bessert und wir bald 
wieder für Sie öffnen können. 

Für das neue Jahr die besten Wünsche vom 
Team der Bücherei. 
  

Sternsingeraktion 2021  
– aber sicher.... 

Gerne wären die Sternsinger auch in die-
sem Jahr zu ihnen nach Hause gekommen, 
doch das war leider nicht möglich. Am 
Mittwoch, den 06.01.2021 waren 4 Minis-
tranten als Sternsinger im Gottesdienst in 
Frickingen dabei, brachten stellvertretend 
den Segen und verteilten den Aufkleber 
20*C+M+B+21. 
In den vergangenen Tagen wurden nun Se-
gensbriefe (Sternsingerflyer, Haussegen und 
Spendentüte) der Sternsinger in Frickingen, 
Rickenbach, Bruckfelden und Altheim ver-
teilt. 
So sind die Sternsinger ein Segen für die Kin-
der in der Welt, die in dieser Zeit besonders 
Ihre Hilfe brauchen. 
Viele haben bereits ein Spende abgegeben 
– die Aktion ist noch bis 2.2.2021 verlängert 
und sie haben weiterhin die Möglichkeit zu 
spenden, entweder direkt beim Kindermis-
sionswerk „Die Sternsinger“ oder durch eine 
Abgabe im Pfarrbüro Frickingen, Kirchstras-
se 14. 
Wir sagen herzlichen Dank ALLEN , die die 
Sternsingeraktion 2021 in irgendeiner Form 
unterstützt haben. 
Die Sternsingerverantwortlichen Frickingen 
/ Altheim 

Sollten sie noch Fragen zur Sternsingerakti-
on haben so melden sie sich in Altheim bei 
M. Vogler Tel. 662 oder in Frickingen bei 
E. Fruh Tel. 8120 
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Informationen der  
Ev. Kirchengemeinden  
Salem u. Heiligenberg 
Kein Gottesdienst 
In unseren Kirchenräumen finden wegen 
der Pandemie-Beschränkungen derzeit kei-
ne Gottesdienste statt. Bitte nutzen Sie An-
gebote in den elektronischen Medien! 
  
Weitere Informationen zu unseren Kirchen-
gemeinden, zu Online-Gottesdiensten fin-
den Sie im Internet unter: 
www.ev-kirche-salem.de 
www.ev-kirche-heiligenberg.de 
  
Ev. Pfarramt Salem-Heiligenberg 
Schlossstraße 13, 88682 Salem 
Tel.: 07553-280 
Email: pfarramt@ev-kirche-salem.de 
  
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Frau Follert 
Di, Do, Fr von 10.00 - 12.00 Uhr 
und Di von 14.00 - 18.00 Uhr 
Do von 13.00 – 15.00 
 
 

Interessantes und  
Wissenswertes

Mikrozensus 2021 – Start in 
Baden-Württemberg 
Kontaktlose Teilnahme über das Internet 
und Telefon möglich 
Am 11. Januar startet der Mikrozensus 2021. 
Das Statistische Landesamt Baden-Würt-
temberg bittet hierfür alle ausgewählten 
Haushalte um Unterstützung bei der Durch-
führung der größten jährlichen Haushalts-
erhebung in Deutschland. Über das ganze 
Jahr 2021 hinweg werden in mehr als 900 
Gemeinden rund 55 000 in einer Stichprobe 
ausgewählte Haushalte in Baden-Württem-
berg zu ihren Lebensverhältnissen befragt. 
Dies sind rund ein % der insgesamt rund 
5,3 Millionen Haushalte im Südwesten. Das 
Statistische Landesamt wird bei der Durch-
führung des Mikrozensus durch Erhebungs-
beauftragte unterstützt. 
Die Ergebnisse des Mikrozensus sind eine 
wichtige Informationsquelle zu den Lebens- 
und Arbeitsbedingungen der Menschen. 
Dabei geht es beispielsweise um Fragestel-
lungen in welchen Familienkonstellationen 
Menschen leben, welche Bildungsabschlüs-
se von der Bevölkerung erworben wurden 
oder um Belange, welche die Gesundheit 
der Menschen betreffen. 

Was ist der Mikrozensus? 
Der Mikrozensus ist eine amtliche Haus-
haltsbefragung bei jährlich einem % der 
Haushalte. Die Ergebnisse dienen als Grund-
lage für politische, wirtschaftliche und sozi-
ale Entscheidungen von Bund und Ländern. 
Sie stehen auch der Wissenschaft, der Presse 
und interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
zur Verfügung. Über 1 000 Haushalte wer-

den pro Woche befragt. Die Angaben be-
ziehen sich dann jeweils auf eine vorab be-
stimmte feste Berichtswoche. Die erteilten 
Auskünfte der Haushalte sind die Grundlage 
für Meldungen wie »Abhängigkeit der Frau-
en von den Einkünften der Angehörigen ge-
sunken« und »Die meisten Zuwanderungen 
nach Baden-Württemberg erfolgen aus EU-
28-Staaten«. 
Für den Mikrozensus sind dabei die Aus-
künfte von Menschen im Rentenalter, von 
Studierenden sowie von Erwerbslosen ge-
nauso wichtig wie die Angaben von Ange-
stellten oder Selbstständigen. Gerade in 
Zeiten der Corona-Pandemie, die wirtschaft-
liche und soziale Veränderungen auslöst, ist 
der Mikrozensus von Bedeutung. Die Aus-
künfte der auskunftspflichtigen Haushalte 
helfen, die aktuelle Lage der Bevölkerung 
in Baden-Württemberg abzubilden. Durch 
die Teilnahme am Mikrozensus tragen die 
Haushalte beispielsweise dazu bei, zu ermit-
teln, welche Auswirkungen die Pandemie 
selbst sowie die Maßnahmen zu ihrer Ein-
dämmung auf die Erwerbstätigkeit sowie 
das Einkommen der unterschiedlichen Be-
völkerungsgruppen in Baden-Württemberg 
haben. 
Neben dem Grundprogramm zur wirtschaft-
lichen und sozialen Lage der Bevölkerung 
sowie den seit 1968 erhobenen Fragen der 
EU-weit durchgeführten Erhebung zur Ar-
beitsmarktbeteiligung werden seit 2020 zu-
sätzlich Fragen der ebenfalls EU-weit durch-
geführten Befragung zu Einkommen und 
Lebensbedingungen (englisch: Statistics on 
Income and Living Conditions, SILC) gestellt. 
Ab dem Jahr 2021 wird das Frageprogramm 
des Mikrozensus um die ebenfalls EU-weit 
durchgeführte Erhebung zur Internetnut-
zung in privaten Haushalten (IKT) ergänzt. 

Wer wird für die Erhebung ausgewählt? 
In einem mathematischen Zufallsverfahren 
werden zunächst Gebäude bzw. Gebäu-
deteile gezogen. Für die Ermittlung der 
Namen der Haushalte in den Gebäuden 
setzt das Statistische Landesamt vor Ort 
auch Erhebungsbeauftragte ein. Die Erhe-
bungsbeauftragten können sich bei der 
Namensermittlung mittels eines Ausweises 
als Beauftragte des Statistischen Landesam-
tes Baden-Württemberg ausweisen. Für die 
zufällig ausgewählten Haushalte besteht 
Auskunftspflicht. Sie werden innerhalb von 
maximal fünf aufeinander folgenden Jahren 
bis zu viermal im Rahmen des Mikrozensus 
befragt. 

Wie läuft die Befragung ab? 
Ausgewählte Haushalte finden im Briefkas-
ten ein Anschreiben des Statistischen Lan-
desamtes Baden-Württembergs vor. Darin 
sind meist die Zugangsdaten für die Mel-
dung über das Internet enthalten. Alternativ 
wird das Schreiben von einem Erhebungs-
beauftragten versandt oder eingeworfen 
und enthält die Bitte, mit diesem Kontakt 
für ein Interview am Telefon aufzunehmen. 
Aufgrund der Corona-Pandemie können 
Interviews vor Ort mit den Erhebungsbe-
auftragten, wie bis 2020 üblich, aktuell nicht 
stattfinden. Die Auskünfte können für alle 

Haushaltsmitglieder von einer volljährigen 
Person erteilt werden. 
Die Durchführung der Befragung mit un-
seren Erhebungsbeauftragten ist für die 
Haushalte die einfachste und zeitsparends-
te Form der Auskunftserteilung. Alterna-
tiv haben diese auch die Möglichkeit, den 
Fragebogen via Onlineformular oder in Pa-
pierform selbst auszufüllen. Vor allem für 
Auskunftspflichtige die keinen Zugang zum 
Internet haben, bietet das Statistische Lan-
desamt auch Telefoninterviews mit Mitar-
beitenden des Amtes an. 

Alle erhobenen Einzelangaben unterliegen 
der Geheimhaltung und dem Datenschutz 
und werden weder an Dritte weitergegeben 
noch veröffentlicht. Nach Eingang und Prü-
fung der Daten im Statistischen Landesamt 
werden die Erhebungsmerkmale getrennt 
von den personenbezogenen Hilfsmerkma-
len gespeichert. Im weiteren Verlauf werden 
die Daten anonymisiert und zu aggregierten 
Landes- und Regionalergebnissen weiter-
verarbeitet. 
 

 

Ferienfahrplan wird verlängert
Der verlängerte Lockdown bringt auch Ver-
änderungen für das Fahrplanangebot im 
Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund, 
kurz bodo. So verkehren Bus und Bahn auch 
ab dem 11. Januar 2021 und bis auf Weiteres 
nach dem Ferienfahrplan. Die Fahrplanda-
ten in der elektronischen Fahrplanauskunft 
können erst zeitverzögert angepasst wer-
den. Es kommt daher zu fehlerhaften Aus-
künften und entsprechend falschen Echt-
zeitangaben.
Mit dem von Bund und Ländern vereinbar-
ten verlängerten Lockdown werden die Ver-
kehrsunternehmen im bodo ihr Angebot ab 
dem 11. Januar 2021 auf den Ferienfahrplan 
umstellen. Ob dann ab dem 18. Januar wie-
der der Schulfahrplan greifen wird, ist ab-
hängig von den politischen Entscheidungen 
der kommenden Woche.

Erst ab 17. Januar:  
Korrekte Fahrplaninfos in Web & App
Die Fahrplandaten in der elektronischen 
Fahrplanauskunft werden zum 11. Januar 
nicht korrekt beauskunftet. Entsprechend 
kommt es auch zu fehlerhaften Echtzeitan-
gaben. Grund ist die kurzfristige Mitteilung 
über den verlängerten Lockdown. So benö-
tigt das Einspielen von neuen Fahrplanzei-
ten stets einige Tage an zeitlichem Vorlauf. 
Ab Freitag, den 17. Januar ist mit einer kor-
rekten Beauskunftung zu rechnen. 
Fahrplaninformationen erteilt das jeweilige 
Verkehrsunternehmen. Alle Kontaktdaten 
sind abrufbar unter www.bodo.de im Be-
reich Service.

Rückgabe von Schülermonatskarten
Eine nachträgliche Rückgabe von Schüler-
monatskarten für den Monat Januar ist nicht 
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möglich. Die Freizeit- und Ferienregelung 
der Schülermonatskarten und damit ganz-
tägige Netzgültigkeit wird bis mindestens 
17. Januar 2021 verlängert.

Aktuelle Infos & Ausnahmen
Auch die aktuell geltenden Ausnahmen im 
Fahrplanangebot bleiben bestehen. Unter 
www.bodo.de ist im Bereich Aktuelles eine 
Übersicht mit den Fahrplaneinschränkun-
gen, wie beispielsweise den nicht verkeh-
renden Nachtbus-Linien 1 bis 4, eingestellt. 
  
bodo erhöht Fahrpreise um 2,9 %
eCard Preissystem jetzt verbessert 
Die Fahrpreise im bodo werden mit Wirkung 
ab 1. Januar 2021 um durchschnittlich 2,9 % 
angehoben. Diese Maßnahme ist notwen-
dig, um die gestiegenen Kosten bei der Er-
bringung der Verkehrsleistungen zu decken.
Völlig ungewiss ist allerdings, ob diese Erhö-
hung auch der schwierigen Einnahmesitu-
ation im kommenden Jahr gerecht werden 
kann. Diese hängt davon ab, ob es weiterhin 
staatliche Rettungsschirme gibt, damit das 
volle Bedienungsangebot von Bus und Bahn 
gefahren werden kann. Eine Prognose ist na-
hezu unmöglich.
„Der Verbund hat aus diesem Grund be-
schlossen, die Fahrpreise moderat anzuhe-
ben und trotz der schwierigen Gesamtlage 
weitere Verbesserungen einzuführen“, so 
bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler. 
  
Fahrpreise im Detail 
Der Einzelfahrschein in Preisstufe 1 kostet 
künftig 2,40 Euro. In den Preisstufen 2 – 8 
steigen die Preise zwischen 15 und 25 Cent. 
Auch die EinzelTageskarten werden um 20 
bis 50 Cent angehoben. 
Die Monatskarte kostet 1,50 Euro (Preisstufe 
1) bzw. 6,00 Euro (Netzkarte) mehr, die Abo-
karte und das AboMobil18 werden um 1,00 
Euro (Preisstufe 1) bzw. 3,55 Euro (Netzkarte) 
teurer. Das AboMobil63 kostet nächstes Jahr 
48,90 Euro monatlich. 
Preisstabil bleiben die GruppenTageskarten, 
der Zuschlag für das Premium-Abo und die 
Partnerkarte zum AboMobil63. 
Die Schülermonatskarten werden zwischen 
60 Cent (Preisstufe 1) und 3,50 Euro (Netz-
karte) teurer, der Eigenanteil für kostener-
stattungsberechtigte Schüler der Landkrei-
se Bodenseekreis und Ravensburg beträgt 
ab Januar 2021 somit 38,20 Euro (bisher 
37,60 Euro). 
20 % Rabatt ab der ersten Fahrt 
Mit der eCard gibt es jetzt 20 % Rabatt ab 
der ersten Fahrt. Neue eCard-Kunden spa-
ren so ab Januar von Beginn an. Dies ist eine 
deutliche Verbesserung für gelegentliche 
Bus-und-Bahn-Fahrer, beispielsweise auch 
für alle jene, die wegen home-office nur 
noch gelegentlich zur Arbeit pendeln. 
Wegen der gestiegenen Kosten bei Beschaf-
fung und Handling der Chipkarten muss die 
Gebühr für den Ersterwerb der eCard, die 
seit 2017 unverändert bei 2 Euro liegt, auf 4 
Euro angehoben werden.
 
Neu: Kurzstreckentarif in drei  
Stadtverkehren  
Im Jahr 2021 wird ein neuer Kurzstre-

ckentarif in drei Stadtverkehren getestet. 
eCard-Nutzer können sparen, wenn sie 
in Distanzen unter 1.500 Metern Luftlinie 
(Friedrichshafen, Ravensburg Weingarten) 
bzw. 1.000 Metern Luftlinie (Lindau) fahren. 
Voraussetzung ist das Ein- und Aus-Checken 
an den Terminals in den Bussen und auf den 
Bahnsteigen.
Das E-Ticketing-System im bodo rechnet 
dann automatisch bei Kurzstreckenfahrten 
einen günstigeren Fahrpreis ab, nämlich 
1,50 Euro in Lindau und Ravensburg Wein-
garten und 1,00 Euro in Friedrichshafen. 
Mit diesem innovativen luftlinienbasierten 
Kurzstreckentarif will bodo zusammen mit 
den Stadtverkehren erkunden, ob ein güns-
tigerer Fahrpreis zur Nutzung der Stadtbus-
se statt des PKW anreizt. Die Veränderung 
des Mobilitätsverhaltens hin zu öffentlichen 
Verkehrsmitteln ist wichtig, um die Klima-
ziele zu erreichen und die oft unerträgliche 
Verkehrs- und Abgasbelastung in den In-
nenstädten zu reduzieren.  
 
Neu in Lindau: Bahnhof und Kooperation 
bodo - VVV 
Mit der Inbetriebnahme des neuen Bahn-
hofs Lindau-Reutin ist die Strecke zwischen 
Reutin und Inselbahnhof in den bodo-Tarif 
integriert, sowohl auf der Schiene wie mit 
allen Omnibuslinien.
 
Zusätzlich hat bodo mit dem Vorarlberger 
Verkehrsverbund (VVV) vereinbart, dass 
dessen grenzüberschreitende Fahrscheine 
auf den Lindauer Stadtbuslinien 1, 2, 3 und 5 
im Korridor Lindau Grenzsiedlung – Lindau 
Reutin - Lindau ZUP – Lindau Insel gelten.
 
Im Gegenzug gelten bodo-Fahrscheine in 
den Landbus-Linien 12 zwischen Lindau 
Reutin und Oberhochsteg und 14a zwi-
schen Lindau Reutin und Grenzsiedlung. 
Damit schaffen bodo und VVV die tariflichen 
Grundlagen für eine bessere Nutzbarkeit 
des Personennahverkehrsangebots im östli-
chen Bodenseeraum.  
  
Information im Netz 
Alle Fahrpreise sind unter www.bodo.de im 
Seitenbereich Tickets abrufbar. Zudem ist 
dort der bodo-Tarif als Gesamtdokument 
erhältlich. 
Der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsver-
bund (bodo), ist der Mobilitätsdienstleis-
ter in den drei Landkreisen Bodenseekreis, 
Lindau und Ravensburg. Der Verkehrsver-
bund bietet ein einheitliches, einfaches Ta-
rifsystem inklusive der Stadt- und Ortsver-
kehre sowie die Nutzung von Bus & Bahn mit 
einem durchgehenden Fahrschein. 

Internet: www.bodo.de 

Mobil: Fahrplan-App für Android und iOS
www.bodo-mobil.de für alle Betriebssysteme

eCard: www.bodo-ecard.de (eTicket-Angebot) 

HandyTicket: www.bodo.de/handyticket

Landesweite Fahrplanauskunft: 
01805/ 77 99 66
(14 Cent/Min aus dem deutschen Festnetz; 
Mobilfunk max. 42Ct/Min) 

Neues Programm Frühjahr/
Sommer online 

Das neue Frühjahr/Sommer-Programm der 
vhs Bodenseekreis mit über 1.200 Veran-
staltungen ist ab sofort online. „Wir hoffen, 
dass im neuen Semester unser Kursangebot 
wieder weitgehend im Präsenzunterricht 
stattfinden kann“, so Daniel Kottenrodt, Lei-
ter der Kreisvolkshochschule. Die gedruckte 
Ausgabe des neuen Programms wird vo-
raussichtlich erst zum Ende des aktuellen 
Lockdowns im Januar an den gewohnten 
Auslagestellen in Banken, Rathäusern, Ein-
richtungen des Landkreises und vielen Ge-
schäften erhältlich sein. 

Zur bisherigen großen Themenvielfalt 
kommen im Frühjahr/Sommersemester 
wieder viele neue Veranstaltungen dazu, 
wie zum Beispiel „Bewerbungstraining für 
Schulabgänger“, „Wildkräuterführungen“, 
„Vogelbestimmung“, „Kunstgeschichte on-
line: Lebensmittel in der Kunst“, Kunst- und 
Kulturgeschichte: Römer erleben: Nutzgär-
ten und Ziergärten, „Freiheit mit 50 Kubik“, 
„Zeichnen für die Seele“, „Weidengeflechte 
für Haus und Garten“, „Spargel in verschiede-
nen Variationen“, „Salsation“, „Unterwasser-
fotografie“, „Klopfakupressur“, „Körperspra-
che“, „Yoga walking und Yoga XXL“, „Polnisch 
und Russisch für Anfänger“, „Speaking club“, 
Social Media – Grundlagen“, „Finanzbuch-
führung“, „Word – Tipps und Tricks“, „Flyer 
professionell gestalten“ ... und vieles mehr. 

Neu dabei sind auch die Wissenschaftsvor-
träge aus dem Programm „vhs.wissen live“: 
Hier können die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer kostenfrei hochkarätige Vorträge 
namhafter Experten online live verfolgen 
und anschließend mit ihnen diskutieren. 
Zwei Highlights dabei sind die Vorträge des 
Wirtschaftswissenschaftlers Hans-Werner 
Sinn und der Nobelpreisträgerin Christiane 
Nüsslein-Volhard. 

Infos, Beratung und Anmeldung unter Tel. 
07541 204-5425, -5431 und -5246 bzw. per 
Mail an vhs-zentrale@bodenseekreis.de 
Sowie unter www.vhs-bodenseekreis.de 

ENDE DES 
REDAKTIONELLEN TEILS



 RAINER BINANZER 
STEUERBERATER
DIPL.-KAUFMANN

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n

Steuerfachangestellte/n
Steuerfachwirt/in

in Voll- oder Teilzeit zur Bearbeitung von Finanz- und
Lohnbuchhaltungen sowie Erstellungen von Jahresab-

schlüssen und Steuererklärungen.

Was wir Ihnen bieten:
• Überdurchschnittliche Bezahlung
• Langfristige Perspektive mit abwechslungsreichen und
eigenständigen Tätigkeiten in einer modernen Kanzlei.

• Laufende Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
• Einbindung in ein sympathisches, kollegiales und 
kompetentes Team

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne auch per E-Mail
oder telefonisch.

Dipl.-Kaufmann Rainer Binanzer Steuerberater
Lippertsreuter Straße 17  | 88699 Frickingen

Tel. 07554/8981  | info@wiemann-steuerberater.de

Wir suchen beheizbaren Raum/Halle
ca. 18-20 qm mit WC 

für Lackier- und Laminierarbeiten mit PKW-Stellplatz
J. Wiedmann Tel. 07551 841090 

Für unsere 18-Loch Golfanlage suchen wir

Greenkeeper (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit
Clubsekretär (m/w/d) mit Schwerpunkt 
Turnier- und Spielbetrieb 
Sie haben bereits praktische Erfahrungen in dem
entsprechenden Bereich und bringen mit: 
Teamfähigkeit, freundliches und serviceorientiertes
Verhalten, Bereitschaft zur Arbeit an Wochenenden
und Feiertagen  

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei: 
Golfclub Owingen-Überlingen e.V.  - Lugenhof -
88696 Owingen - 07551 83040 
katharina.enkelmann@golfclub-owingen.de

Suche Wald zu kaufen bis 1 ha  

0160 906 41 990 §§§§§§§§§FACHANWÄLTE  //  RECHTSANWÄLTE

Hofstatt 8  –  D-88662 Überlingen
Tel. +49 (0)7551 9535-0  –  Fax +49 (0)7551 9535-25

www.rawetzel.de  –  anwaelte@rawetzel.de

 DR. HANS-PETER WETZEL
Fachanwalt für Erbrecht,
Fachanwalt für Steuerrecht

 NORBERT BEHM
Fachanwalt für Arbeitsrecht,
Fachanwalt für Verkehrsrecht

 STEFANIE STRAUB
Tätigkeitsschwerpunkt Familienrecht§§§Fachanwalt für Erbrecht,§Fachanwalt für Steuerrecht§Fachanwalt für Arbeitsrecht,
Fachanwalt für Verkehrsrecht§Fachanwalt für Steuerrecht§§§§Tätigkeitsschwerpunkt Familienrecht§Fachanwalt für Verkehrsrecht



Carpoint Salem
Kfz- An- und Verkauf

Wir kaufen Fahrzeuge aller Art, 
auch reparaturbedürftig und ohne TÜV. 

Tel. 07553 / 83 80 896 

„Holz berührt die Seele“
mit Herz und Hand fertige ich individuelle Massivholzmöbel - 

ihr Wunschmöbel - auch aus Ihren eigenen abgelagerten Hölzern 
oder von regionalen Sägewerken - Gerne berate ich Sie und 

nehme Sie mit auf die Reise zu Ihrem Wunschmöbel
Mar�n Decker

                                                              Schreinermeister Mar�n Decker 
Echbeck 29b | 88633 Heiligenberg | Tel. 07554 9896964

www.mardec-holzdesign.de | info@mardec-holzdesign.de

Fruchthof Starosta GmbH
Jetzt ist saftige Orangenzeit

Lagerverkauf immer
Dienstag von 9 - 13 Uhr
Freitag von 10 - 17 Uhr
- Parken direkt vor der Tür
- Vorbestellung möglich 

Das Starosta Team freut sich auf Sie!
Ziegeleistr. 48, 88697 Bermatingen, 07544/2486

Containerservice

•Container 5 - 40m³
•Bauschuttrecycling

www.wörner-gmbh.com

0 75 51/41 30

Entsorgungsfachbetrieb

www.woerner-gmbh.net









Reifen • Felgen Christian Engesser
Räder • Zubehör Zum Degenhardt 21 • 88662 Überlingen
Achsvermessung Tel. 07551 / 42 52 • Fax 07551 / 36 39
Autoservice info@reifenservice-engesser.de

www.reifenservice-engesser.de



Klavierstimmer Jacobi • Reparatur u. Verkauf
Tel. 07553 916 71 42 • 0170 81 58 400 •  www.klavierbau-jacobi.de


